
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten 
informieren:  
 
1. Webinar zu Fluchtursachen und Bildungssystemen der Herkunftsländer am 

Montag, 07. Oktober 2019  
Das Netzwerk „Unternehmen integrieren Flüchtlinge“ bietet regelmäßig 
Webinare zu verschiedenen Themen an, die auch für Ehrenamtliche kostenfrei 
sind. Um teilzunehmen müssen Sie sich lediglich auf der Webseite des 
Netzwerks kostenfrei registrieren und dann für das entsprechende Webinar 
anmelden. Auch Videodokumentation und Unterlagen bereits gelaufener 
Seminare können auf der Webseite eingesehen werden.  
Am 07. Oktober 2019 von 11.30 bis 12:30 Uhr wird ein Webinar zum Thema „Die 
Herkunftsländer im Fokus: Was sind häufige Fluchtursachen und wie sehen die 
Bildungssysteme aus?“ angeboten. Das Webinar will einen Überblick geben, 
über die Bildungssysteme der Länder Afghanistan, Syrien und Eritrea und soll 
den Teilnehmenden Hilfestellungen geben, Qualifikationen von Menschen aus 
diesen Ländern besser einschätzen zu können. Weitere Informationen zur 
Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie bei Interesse unter 
https://nuif.edudip.com/lp/342626 und im angehängten PDF 
(191007_Einladung_Webinar_Fluchtursachen_Bildungssysteme).  

 
2. Vielfältige Veranstaltungen zu gesellschaftspolitischen Themen im Rahmen der 

Kritischen Einführungswoche Würzburg vom 06. Bis 13. Oktober 
Die Kritische Einführungswoche richten sich an alle Interessierten Menschen 
und will die Möglichkeit eröffnen, in verschiedene gesellschaftliche Themen 
hineinzuschnuppern, diese zu vertiefen, sich auszutauschen und womöglich 
sogar selbst aktiv zu werden. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei und offen für 
alle Menschen. Teilweise ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. 
Veranstaltungszeiten sind sowohl Vormittags, Nachmittags und Abends. Mehr 
Infos zu den Kritischen Einführungswochen und den konkreten Veranstaltungen 
gibt es unter https://kew-wuerzburg.org. Themen sind neben vielen weiteren: 
„Ideologien, Strukturen und Aktivitäten der extremen Rechten in Unterf ranken“, 
„Furchtursachen und Seenotrettung“, „Auf der Flucht. Ein Planspiel vom 
Fliehen und Ankommen“.  
 

  

https://nuif.edudip.com/lp/342626
https://kew-wuerzburg.org/



WEBINAR


Ein NETZWERK. Neue Wege. 


Einladung zum Webinar


„Die Herkunftsländer im Fokus: Was sind häufige 
Fluchtursachen und wie sehen die  Bildungssysteme aus?“


Termin: Montag, 07.10.2019


11:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr


Betriebe, die Menschen mit Fluchthintergrund beschäftigen und ausbilden,
erfahren häufig erst nach und nach den Grund der Flucht. Einige Geflüchtete
berichten auch gar nichts über die Situation und auch über die Bildungssysteme in
den Herkunftsländern ist wenig bekannt. Hierdurch entsteht für Betriebe die
Herausforderung, die ausländischen Qualifikationen einzuschätzen. Daher möchten
wir Sie in diesem Webinar über Fluchtursachen und Bildungssysteme informieren
und dürfen hier auf das Wissen von einer Referentin und einem Referenten bauen:


Herr Adrián Carrasco Heiermann vom Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung berichtet über die demografische Entwicklung und erläutert, wie
Wanderungen entstehen. Dabei informiert er über die Rolle von Demografie,
Bildung, Wirtschaft, Migrationspolitik, Umweltfaktoren und Konflikten.


Frau Kristina Stoewe vom BQ -Portal informiert Sie zu den Länderprofilen von
Afghanistan, Eritrea und Syrien sowie über den Bildungsstand und das
Berufsbildungssystem der Länder. Dabei erhalten Sie erste Hilfestellungen zu der
Frage, wie Sie die Kenntnisse von Bewerberinnen und Bewerbern mit
Fluchthintergrund einschätzen können.


Ihre Teilnahme – EXKLUSIV für NETZWERK-Mitglieder


Die Teilnahme ist kostenfrei.  Melden Sie sich an unter: 
https://nuif.edudip.com/lp/342626


Die Präsentation der Inhalte erfolgt online live über das webbasierte Programm 
edudip. Sollten Sie weitere Fragen zur Anmeldung oder Teilnahme an unserem 
Webinar haben, können Sie sich gern an uns wenden (030- 20 308 6550).


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!


Herzliche Grüße


Marlene Thiele


Projektleiterin



https://nuif.edudip.com/lp/342626
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3. Diskussion mit Heribert Prantl: „Dem Volk aufs Maul geschaut“ am Freitag, 11. 
Oktober in Würzburg 
Warum nimmt der Populismus in unserer Welt immer mehr zu? Wie gehen wir 
mit Populismus und Extremismus um? Was macht unsere Demokratie 
stark?  Diese Fragen stellen sich die katholischen Erwachsenenverbände in der 
Diözese Würzburg, der Diözesanrat der Katholiken, die Diözesanstelle Mission-
Entwicklung-Frieden und das Eine-Welt-Forum Würzburg. Aus diesem Grund 
haben sie Professor Dr. Heribert Prantl, den bekannten Journalisten, 
Publizisten, Buchautor und politischen Kommentator, am Freitag, 11. Oktober, 
um 17 Uhr zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in das Kolping-
Center Mainfranken, Kolpingplatz 1,97070 Würzburg, eingeladen. Der Eintritt ist 
frei. Nähere Infos zur Veranstaltung finden Sie im angehängten PDF 
(191011_Dem Volk aufs Maul geschaut). 

 
4. Fachtag Abschiebehaft am 12. Oktober in Regensburg  

„Unser Veto Bayern“, ein Zusammenschluss ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer, 
veranstaltet am 12. Oktober einen Fachtag zum Thema Abschiebehaft in 
Regensburg. Einige Informationen zur Veranstaltung finden Sie im angehängten 
PDF (Fachtag Abschiebehaft 12.10.2019 Regensburg).  

 
5. SVR-Jahresgutachten für die Bereiche Integration und Migration 

Das SVR-Jahresgutachten 2019 zieht für die Bereiche Integration und Migration 
eine Bilanz der letzten Jahre. Im Fokus des politischen Handelns stand die 
Asyl- und Flüchtlingspolitik. Leitmotiv war hier der Balanceakt, einerseits 
Migration zu kontrollieren und wirksam zu steuern, andererseits die in 
Deutschland bleibeberechtigten Flüchtlinge rasch und erfolgreich zu 
integrieren. Das zentrale Fazit des Gutachtens: Bei der Integration von 
Flüchtlingen ist viel geschafft, aber auch noch viel zu tun. Außerdem sollte 
Deutschland den Blick nun stärker auf andere Formen des Zuzugs richten und 
das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz rasch verabschieden. Die neun 
Kernbotschaften des Gutachtens finden Sie im angehängten PDF 
(SVR_Kernbotschaften_2019). Das ganze Gutachten zum Download unter 
https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten_2019/.  

 
6. Jugendintegrationswettbewerb für Kinder- und Jugendprojekte zu Integration 

und fairem Miteinander 
Mit „Alle Kids sind VIPs“ hat die Bertelsmannstiftung einen 
Jugendintegrationswettbewerb ausgerufen. Bewerben können sich Kinder und 
Jugendliche mit nachahmenswerten Projekten, die sich für erfolgreiche 
Integration und ein faires Miteinander von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft in Schule und Gesellschaft einsetzen. Bewerbungen sind dabei mit 
bereits laufenden Projekten und mit Projektideen möglich. Bewerbungsschluss 
ist der 30. Oktober 2019. Nähere Infos unter 
https://www.allekidssindvips.de/aksv/.  
 

  

https://www.svr-migration.de/publikationen/jahresgutachten_2019/
https://www.allekidssindvips.de/aksv/
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Stand 22.09.2019 


 


Fachtag Abschiebehaft 
 


12. Oktober 2019 


 


Katholische Hochschulgemeinde 


Weiherweg 6a 


93051 Regensburg 
 


Ort: https://goo.gl/maps/squhna4tXjCjwaj39 


 


09.30 – 10.00 Uhr  Ankunft  


10.00 – 12.30 Uhr  Vortrag von Herrn 
Rechtsanwalt Peter Fahlbusch aus Hannover 


mit anschließender Diskussion 
 


Herr Fahlbusch ist bundesweit im Migrationsrecht 
und hier insbesondere in Abschiebungshaft-
verfahren tätig.                                                             


12.30 – 14.00 Uhr  Mittagspause – im 300 m entfernten Restaurant 
Herrmann ist ein Raum für uns reserviert. Es wird 
eine kleine Auswahl von Mittagsgerichten geben. 


14.00 – 15.00 Uhr  Vortrag von Herrn 
Dieter Müller vom Jesuitenrat 


 
Herr Dieter Müller besucht seit 20 Jahren im 
Auftrag des ordenseigenen Flüchtlingsdienstes 
Abschiebungsgefangene – zuerst in Berlin und 
Brandenburg und seit 10 Jahren in Bayern.  


15.00 – 15.15 Uhr  Kaffeepause mit Tee, Kaffee und Gebäck  


15.15 – 16.15 Uhr  Vortrag von 
Vizepräsidentin Anette Lenz 


Bayerisches Landesamt für Asyl und Rückführung 


16.15 – 17.00 Uhr  Ausklang  


 


Link für die Anmeldung:  https://www.survio.com/survey/d/Q5B1P7A9E1K3H9T8B 



https://www.survio.com/survey/d/Q5B1P7A9E1K3H9T8B
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Das SVR-Jahresgutachten 2019 zieht für die Bereiche Mi-
gration und Integration eine Bilanz der letzten Jahre. Die 
Veränderungen hier waren beträchtlich und rasant. Ob 
das staatliche Handeln immer und an jeder Stelle pro-
blemorientiert und -lösend war, ist sicher fraglich. Vor 
allem der hohe Flüchtlingszuzug ab Herbst 2015 bedeu-
tete eine Herausforderung, auf die die staatlichen Ins-
titutionen in Bund, Ländern und Kommunen zu Beginn 
kaum vorbereitet waren. Dennoch haben die verschiede-
nen Akteure und Akteurinnen der verschiedenen Ebenen 
dafür – nicht zuletzt dank der tatkräftigen Unterstützung 
aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft – in einem beispiello-
sen Kraftakt Lösungen gefunden, sowohl im Bereich der 
Migrationspolitik als auch in der Integrationsförderung. 
Das verdient durchaus Anerkennung – auch in Form von 
Anregungen, Kritik und Empfehlungen.


1
   Reformen der deutschen Asyl- und 
Flüchtlingspolitik: ein Balanceakt 
zwischen Integrationsförderung und 
Zuzugskontrolle


2015 kamen 890.000 Flüchtlinge nach Deutsch-
land – mehr als doppelt so viele wie 1992, das in der 
Asylzuwanderung nach Deutschland bis dahin den Rekord 
hielt. Dieser Zuzug kam weitgehend unvorhergesehen 
und war für die Verwaltungen und die rechtlichen Rah-
menbedingungen ein Stress- und Belastungstest. Diesen 
Test haben die Behörden und Aufnahmeinstitutionen 
zumindest in den ersten Monaten nicht bestanden. Sie 
arbeiteten monatelang weit über ihren Kapazitätsgren-
zen. Um diese Phase zu überwinden, wurden ressort-
übergreifende Maßnahmen und Strukturen entwickelt, 
die Personalkapazitäten beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) ausgebaut und die Verwaltungs-
abläufe im Asylverfahren angepasst.


Neben solchen administrativen Maßnahmen gab es 
zahlreiche rechtliche Änderungen: Die Liste der sicheren 
Herkunftsländer wurde erweitert, Abschiebehemmnisse 
wurden beseitigt, Integrationsangebote für  Asylsuchende 
geöffnet und für Geduldete die Bleibemöglichkeiten ver-
bessert. Insgesamt verbindet die Asyl- und Flüchtlings-


politik also Elemente der Verschärfung mit Aspekten 
von Liberalisierung. Die Maßnahmen zeugen von dem 
Versuch, verschiedene Anliegen in Ausgleich zu bringen: 
einerseits das ordnungspolitische Interesse, Migration zu 
kontrollieren und wirksam zu steuern, andererseits das 
Interesse, die in Deutschland lebenden Flüchtlinge rasch 
und erfolgreich zu integrieren. Dieser Balanceakt war das 
Leitmotiv der Asyl- und Flüchtlingspolitik im letzten Jahr-
fünft. Ein zentrales Merkmal der Maßnahmen war eine 
stärkere Unterteilung nach der Bleibeperspektive. Flücht-
linge mit einer guten Bleibeperspektive erhalten schon 
während des Verfahrens Integrationsmaßnahmen. Asyl-
suchende aus Ländern mit einer geringeren Schutzquote 
werden dagegen bei der Integration zunächst nachrangig 
behandelt, weil sie nach einer Ablehnung im Asylverfah-
ren in ihre Heimatländer zurückkehren sollen.


Ein großer innenpolitischer Streitpunkt war zuletzt die 
Einführung von Ankunfts-, Entscheidungs- und Rückkehr-
zentren (Ankerzentren). Diese Zentren sollen alle Prozess-
schritte des Asylverfahrens unter einem Dach bündeln. 
Die Idee als solche ist schon älter; darauf stützen sich 
auch anders benannte Einrichtungen (Ankunftszentren, 
Transitzentren). Der SVR unterstützt grundsätzlich das 
Ziel, die Asylverfahren zu bündeln und zu beschleunigen, 
sofern dabei menschenrechtliche Standards gewahrt blei-
ben. Das ist sowohl im Interesse des Aufnahmelands als 
auch in dem der Schutzsuchenden. Damit könnten auch 
Integrations- bzw. Rückführungsmaßnahmen eher begin-
nen. Eine Beschleunigung birgt aber auch Gefahren. So ist 
sicherzustellen, dass die Verfahren dadurch nicht fehler-
anfälliger werden und die Schutzsuchenden ihre Rechte 
wahrnehmen können. Besonders auf die Anhörung müs-
sen sie sich vorbereiten können und dabei fachkundig 
und unabhängig beraten werden, denn sie ist das wich-
tigste Element im Asylverfahren. Für die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen haben die Bundesländer 
unterschiedliche Modelle. Das ist in einem föderalen Land 
nicht ungewöhnlich und hat den Vorteil, dass verschiede-
ne Modelle und Verfahren erprobt werden. Dennoch soll-
ten Bund und Länder anhand von Beispielen guter Praxis 
gemeinsame Standards dafür entwickeln.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. A.1.4, A.4, A.5.


Neun.Kernbotschaften
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2   Europäische Migrationspolitik: zu wenig 
Angleichung 


Anders als in Deutschland steht die Gesetzgebung zu 
Flucht und Asyl auf der EU-Ebene praktisch still. Nicht 
nur die Reform der Dublin-Verordnung kommt nicht 
voran. Damit die Regelungen des Gemeinsamen Euro-
päischen Asylsystems (GEAS) einheitlicher angewendet 
werden, wollte die EU zudem asylpolitische Richtlinien 
durch Verordnungen ersetzen, weil diese unmittelbar 
rechtswirksam sind und nicht erst in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen. Das ist bisher aber ebenfalls 
nicht geschehen, auch wenn die Verhandlungen auf der 
Arbeitsebene fortschreiten. Der SVR bedauert, dass die 
Europäisierung der Asylpolitik derzeit nicht vorankommt. 
Er bekräftigt sein Plädoyer für ein Europa der geteilten 
Verantwortung, das vor allem im SVR-Jahresgutachten 
2017 detailliert ausgeführt wurde. Europäische Migrati-
onspolitik ist jedoch mehr als EU-weit bindende rechtliche 
Regelungen. Auch in den Herkunfts- und Transitländern 
und den außereuropäischen Aufnahmeländern müssen 
die Schutzstrukturen verbessert werden. Zunehmend 
wichtiger wird die Zusammenarbeit mit migrationspoli-
tisch bedeutenden Drittstaaten. Dazu muss sich die EU 
mit den je unterschiedlichen Interessen und Vorausset-
zungen dieser Länder auseinandersetzen. Zudem muss 
sie die gewachsenen – zirkulären oder regionalen – Wan-
derungsdynamiken dort umfassend verstehen. Ein ‚One 
size fits all‘-Ansatz ist zum Scheitern verurteilt. Die EU darf 
nicht einfach versuchen, ihre eigenen Überlegungen dazu 
durchzusetzen, wie die Zuwanderung nach Europa redu-
ziert werden kann. Vielmehr muss sie eine Form der Ko-
operation suchen, die die vielfältigen Interessen aller Sei-
ten – der EU-Mitgliedstaaten wie der außereuropäischen 
Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeländer – ausgleicht und 
Schutzsuchende wie auch andere Migrantinnen und Mig-
ranten wirksam schützt.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. A.4.3.


3  Weg von ‚alles oder nichts‘: zum Wan-
del in der Familienmigrationspolitik 


Der Familiennachzug war über viele Jahre der wichtigste 
Zuzugsweg nach Deutschland. Auch hier gab es rechtli-
che Änderungen. Sie betreffen vor allem den Familien-
nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten, der politisch 
hoch umstritten war. Seit 2018 ist er auf 1.000 Perso-
nen monatlich beschränkt. In einem zweistufigen Ver-
fahren werden zunächst Familienangehörige bestimmt, 
die grundsätzlich nachzugsberechtigt sind. Aus diesem 
Pool wird dann nach Integrationsaspekten ausgewählt, 


wer tatsächlich zuziehen darf. Dieser Steuerungsansatz 
ist in Deutschland neu; in ähnlicher Form wird er (bei 
einer anderen Gruppe) auch in Kanada eingesetzt. Ob er 
beim Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten 
eine angemessene Auswahl ermöglicht und sicherstellt, 
dass die Quote ausgeschöpft wird, muss sich zeigen. Der 
SVR empfiehlt, diese Regelung im nächsten Jahr zu eva-
luieren. Geprüft werden sollte auch, ob der bürokratische 
Aufwand gerechtfertigt ist, denn die davon betroffene 
Gruppe ist vergleichsweise klein. 


In dieser Neuregelung zeigt sich ein Ansatz, der die 
Familiennachzugspolitik auch an anderen Stellen prägt: 
eine Abkehr von ‚Alles oder nichts‘-Modellen hin zu flexi-
bleren Lösungen. Eine ähnliche Strategie zeigt sich bei der 
Frage, ob als Voraussetzung für den Familiennachzug ein-
fache Deutschkenntnisse gefordert werden dürfen. Hier 
wurde ebenfalls ein – höchstrichterlich bestätigter – Mit-
telweg beschritten: Für den Familiennachzug sind grund-
sätzlich einfache Deutschkenntnisse nachzuweisen. Aus-
nahmen sind aber möglich, etwa wenn der Erwerb von 
Sprachkenntnissen aufgrund besonderer Umstände nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist. Die Integrationspers-
pektive und die Interessen der Nachziehenden einerseits 
werden also abgewogen gegen Zuwanderungskontrolle 
und die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft anderer-
seits. Dabei erhält keine der beiden Seiten grundsätzlich 
Vorrang. Die Folge ist, dass solche Mittelwege alle poli-
tischen Akteure und Akteurinnen teilweise enttäuschen. 
Das Ringen um eine Balance der verschiedenen Anliegen 
könnte aber mittelfristig dazu führen, dass die Bevölke-
rung die Migrationspolitik stärker akzeptiert.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. A.1.3, A.3.


4  Kleine Ursache, große Wirkung?  
Neues in der Erwerbsmigrationspolitik 


Seit 2015 richtet sich das öffentliche und politische Inter-
esse vor allem auf Flucht und Asyl. Das hat die Fragen der 
Erwerbsmigrationspolitik in den Hintergrund gedrängt, 
die vorher mit Blick auf den Fachkräftemangel disku-
tiert wurden. Zuletzt hat sich der Schwerpunkt wieder 
verlagert, seit über das geplante Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz (FEG) debattiert wird. Zuvor hatte die sog. 
Westbalkan-Regelung die Möglichkeiten erweitert, zum 
Arbeiten zuzuziehen: Der Arbeitsmarkt wurde nun – für 
bestimmte Herkunftsländer – auch für Personen ohne 
formale Ausbildung geöffnet. Dies ist eine grundlegen-
de Änderung in der Erwerbsmigrationspolitik, die vorher 
stark an Qualifikationen ausgerichtet war. Die Westbal-
kan-Regelung hat sich binnen Kurzem zum quantitativ 
wichtigsten Zuzugsweg für Erwerbsmigranten und -mig-
rantinnen aus Drittstaaten entwickelt. Aus der Sicht des 
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SVR zeigt sie die Möglichkeit auf, die Migrationspolitik 
stärker auf einzelne Länder oder Regionen auszurichten. 
Ein ganzheitlicher Ansatz könnte helfen, Arbeitskräfte zu 
gewinnen, und dabei zugleich asyl- und entwicklungspo-
litische Aspekte berücksichtigen. 


Allerdings kann dafür nach Ansicht des SVR nicht 
einfach die Westbalkan-Regelung auf andere Regionen 
übertragen werden. Der SVR bevorzugt vielmehr einen 
Weg, der sich im Entwurf für ein Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz vom Dezember 2018 abzeichnet: Ein Kern-
element darin ist, dass Drittstaatsangehörige, die im Aus-
land bereits eine Ausbildung durchlaufen haben, die nicht 
deutschen Standards entspricht, leichter zum Zweck der 
Nachqualifizierung nach Deutschland kommen können als 
bisher. Länderspezifische Nachqualifizierungsprogramme 
wie „Triple Win“ werden dabei ausdrücklich auf eine neue 
rechtliche Grundlage gestellt. Als Instrumente einer Mig-
rationspolitik, die verschiedene Ziele einbezieht, eignen 
sich solche Programme nach Ansicht des SVR besser als 
Maßnahmen wie die Westbalkan-Regelung, die auf Qua-
lifikationsvorgaben ganz verzichten. 


Zu begrüßen ist, dass das FEG keinen grundlegenden 
Paradigmenwechsel im Recht vorsieht. Dieses ist jetzt 
schon für akademische Fachkräfte viel liberaler als sein 
Ruf. Das FEG will Bewährtes erhalten und zugleich für 
beruflich qualifizierte Fachkräfte den Zuzug erheblich er-
leichtern, vor allem wenn die Betreffenden einen Arbeits-
platz vorweisen können. Gerade in diesem Bereich war 
Deutschland bislang wenig erfolgreich. Allerdings hält 
das FEG im Grundsatz daran fest, dass die Gleichwertig-
keit der ausländischen Berufsausbildung nachzuweisen 
ist. Dies hatte der SVR bereits 2018 als zentrale Hürde 
erkannt. Somit bleibt abzuwarten, ob die Zuwanderung 
in diesem Bereich erheblich steigen wird. Eine weitere 
Änderung wirkt eher rechtstechnisch, könnte aber eine 
starke Signalwirkung haben: Das geplante FEG macht 
die Erwerbstätigkeit von in Deutschland lebenden Aus-
länderinnen und Ausländern zum Normalfall, indem es 
das Verhältnis von Regel und Ausnahme umkehrt: Aus 
einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt wird eine Erlaubnis 
mit Verbotsvorbehalt.


Insgesamt beendet das geplante FEG die bisherige Be-
vorzugung von akademisch gegenüber beruflich qualifi-
zierten Fachkräften. Das gilt gleich in mehrfacher Hinsicht: 
Zum einen ermöglicht das FEG nun auch beruflich Qualifi-
zierten, nach Deutschland zu kommen und erst hier einen 
Arbeitsplatz zu suchen. Zum anderen überträgt es eine 
bewährte Strategie auf beruflich qualifizierte Fachkräfte: 
das ‚Selbermachen‘. Bei akademisch Gebildeten funkti-
oniert das schon seit vielen Jahren sehr gut. Deutsche 
Universitäten gehören zu den beliebtesten Hochschulen 
weltweit, und viele ausländische Studierende bleiben 
nach ihrem Studienabschluss im Land. Bei ihnen müssen 
keine ausländischen Zertifikate anerkannt werden, die 
meisten von ihnen sprechen gut Deutsch, zudem sind sie 


mit den wichtigsten kulturellen Praktiken in Deutschland 
vertraut. Diese bewährte Strategie soll nun auch bei der 
beruflichen Qualifizierung stärker zum Tragen kommen. 
Beispielsweise sollen junge Menschen nun zuwandern 
können, um einen Ausbildungsplatz zu suchen oder an 
einem ausbildungsvorbereitenden Deutschkurs teilzuneh-
men. Interessierte müssen allerdings nachweisen, dass 
sie ihren Lebensunterhalt in der Suchphase aus eigenen 
Mitteln bestreiten können. Insofern bleibt abzuwarten, 
wie stark diese Option genutzt wird. Im Bedarfsfall sollte 
erwogen werden, dafür spezielle Stipendienprogramme 
einzuführen wie die für ausländische Studierende.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. A.1.1, A.1.2, A.2.


5   Wo noch Nachholbedarf besteht:  
zur Umsetzung des Rechts 


Ebenso wichtig wie die Rechtsetzung ist die Rechtsum
setzung. So wertvoll die im FEG geplante Erweiterung der 
rechtlichen Zuzugsmöglichkeiten auch ist, allein wird sie 
nach Ansicht des SVR nicht ausreichen, um den zuneh-
menden Fachkräftemangel effektiv zu beheben. Beglei-
tend muss auch die behördliche Infrastruktur ausgebaut 
werden (z. B. in Auslandsvertretungen und Ausländerbe-
hörden). Sonst laufen rechtliche Neuerungen ins Leere. 
Denn es ist zu bezweifeln, dass die Verwaltungsstrukturen 
deutscher Behörden im In- und Ausland darauf bereits hin-
reichend eingestellt sind: Berichten zufolge bemessen sich 
Wartezeiten für Termine zur Erstvorsprache in manchen 
Auslandsvertretungen eher in Monaten als in Tagen oder 
Wochen; Antragstellende kampieren vor lokalen Auslän-
derbehörden, um sicherzustellen, dass sie am nächsten 
Morgen eine Wartemarke erhalten. Von einem Wandel im 
Bereich der Umsetzung kann demnach noch nicht die Rede 
sein. Die administrativ-institutionelle Anpassung braucht 
Zeit. Auch der Gesetzgeber nimmt die Umsetzung mitt-
lerweile stärker in den Blick. Künftig sollen z. B. in jedem 
Bundesland nur noch wenige Ausländerbehörden dafür 
zuständig sein, neu einreisenden Fachkräften eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen. Damit könnten zumindest die 
Klagen über einen behördlichen Wirrwarr von mehreren 
Hundert Ausländerbehörden bald ein Ende haben. 


Für weitere Informationen und Handlungsempfehlun
gen s. Kap. A.2.


6   Flüchtlinge in Bildung und Arbeit:  
viel geschafft, noch viel zu tun 
 


Der hohe Flüchtlingszuzug war für die staatlichen Be-
hörden ein Stresstest – nicht nur in den Bereichen Erst-
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aufnahme und Unterbringung oder Asylentscheidungen, 
sondern auch für das Bildungssystem und den Arbeits-
markt. Für die betreffenden Akteurinnen und Akteure ha-
ben sich die Bedingungen ihrer täglichen Arbeit massiv 
verändert. Nach drei Jahren kann man nun sagen, dass 
Bildungssystem und Arbeitsmarkt diesen Test grundsätz-
lich bestanden haben – wenn auch mit unterschiedlichen 
Ergebnissen. Die Herausforderungen für den Bildungsbe-
reich waren ungleich größer, denn die geflüchteten Kin-
der mussten ohne Vorlaufzeit in den schulischen Alltag 
integriert werden. Die organisatorische Leistung und das 
große Engagement, die dies in der ganzen Bundesrepu-
blik ermöglicht haben, verdienen höchste Anerkennung. 
Von den sechs- bis zwölfjährigen Flüchtlingen, die zwi-
schen 2013 und 2016 eingereist waren, gingen im Jahr 
2016 bereits 95 Prozent zur Schule. Ein Erfolg ist auch, 
dass einige zentrale Bildungskennziffern stabil geblieben 
sind oder sich sogar verbessert haben. So hat z. B. der An-
teil der Jugendlichen der ersten Zuwanderergeneration, 
die eine Gesamtschule besuchen, weiter zugenommen. 
Hier haben Jugendliche einen besseren Zugang zum Abi-
tur, als wenn sie eine Haupt- oder Realschule besuchen. 


Allerdings gibt es auch Entwicklungen, die Sorge be-
reiten. So hat sich der Anteil der selbst zugewanderten 
Jugendlichen, die keinen Schulabschluss haben, mehr als 
verdoppelt. Auch die frühkindliche Betreuung bei unter 
dreijährigen Kindern mit Migrationshintergrund ist leicht 
rückläufig. Der SVR empfiehlt vor allem, die Angebote 
frühkindlicher Betreuung weiter auszubauen und Zuwan-
dererfamilien gezielt darauf anzusprechen; so können 
Startnachteile ausgeglichen werden. Für ältere zugewan-
derte Jugendliche sollte der Zugang zu Bildungseinrich-
tungen flexibler gestaltet werden, damit sie Bildungsab-
schlüsse nachholen können. 


Die Integration in den Arbeitsmarkt ist insgesamt bes-
ser gelungen als vielfach erwartet. Etwa ein Drittel der 
erwachsenen Personen, die seit 2015 aus den Haupther-
kunftsländern von Flüchtlingen nach Deutschland ge-
kommen sind, war im Herbst 2018 in ‚Lohn und Brot‘. 
Allerdings waren die Bedingungen dafür auch besonders 
günstig, nicht zuletzt durch die boomende Wirtschaft. 
Man kann jedoch nicht davon ausgehen, dass die der-
zeitige Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation andauern 
wird. Der SVR empfiehlt daher, die Angebote zur Arbeits-
marktintegration systematisch zu erfassen und zu evalu-
ieren. Denn hier ist mittlerweile eine Vielfalt entstanden, 
die z. T. Reibungsverluste und erheblichen Koordinati-
onsaufwand verursacht. Dies gilt auch für Verfahren zur 
Erfassung und Anerkennung beruflicher Kompetenzen. So 
könnte es gelingen, nur noch mit bewährten und effizi-
enten Programmen zu arbeiten, gerade wenn Wirtschaft 
und Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren sollten. Ergän-
zend könnten Ausbildungsstrukturen stärker modularisiert 
und Verfahren zur Kompetenzfeststellung gebündelt und 
beschleunigt werden. Noch zu verbessern ist allgemein 


die Arbeitsmarktintegration zugewanderter Frauen, gera-
de bei den Geflüchteten. Dazu sollten u. a. die Teilnahme 
an Maßnahmen in Teilzeit erleichtert und Kinderbetreu-
ung ausgebaut werden.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. B.1.1, B.1.2, B.2.


7   Anstieg der  Kriminalität gegen und 
von Migranten und Migrantinnen 


Im Bereich der Kriminalität zeigt sich in zweierlei Hinsicht 
eine negative Entwicklung: Zum einen haben fremden-
feindliche Übergriffe in den Jahren 2015 und 2016 deutlich 
zugenommen. Dazu gehören auch An- und Übergriffe 
auf Asyl unterkünfte. Als 2017 wieder deutlich weniger 
Schutzsuchende zuzogen, ging auch die ausländerfeind-
liche Gewalt zurück. Allerdings liegt sie immer noch 
deutlich höher als vor 2015. Zum anderen ist auch die 
Kriminalität von Ausländerinnen und Ausländern (ein-
schließlich Flüchtlingen) deutlich gestiegen – nicht nur 
bei Bagatelldelikten. Sie sind somit nicht nur häufiger 
Opfer, sondern auch häufiger Täter bzw. (deutlich seltener)  
Täterin. Dies gilt auch, wenn man z. B. berücksichtigt, dass 
die ausländische Bevölkerung insgesamt gewachsen ist 
und dass bestimmte Straftaten (konkret: Verstöße gegen 
das Aufenthaltsrecht) nur von Nichtdeutschen begangen 
werden können. Ein großer Teil der gestiegenen Krimina-
lität ist durch soziodemografische Faktoren zu erklären, 
vor allem Alter und Geschlecht: Die meisten Straftaten 
begehen seit jeher und in allen Herkunftsgruppen junge 
Männer, und diese Gruppe ist unter Flüchtlingen deutlich 
überrepräsentiert. Aber auch dies kann nicht vollständig 
erklären, dass der Anteil von Nichtdeutschen an allen 
Tatverdächtigen deutlich höher ist als ihr Anteil an der 
Gesamtbevölkerung.


Eine politische Zauberlösung, um die Kriminalität ge-
gen bzw. von Ausländerinnen und Ausländern zu senken, 
gibt es nicht. Allerdings lassen sich grundsätzliche Emp-
fehlungen aussprechen. Zum einen zeigt die Forschung, 
dass ausländerfeindliche Taten nicht mehr nur von jun-
gen Männern begangen werden. Präventionsstrategien 
dürfen also nicht nur Jugendliche in den Blick nehmen. 
Zum anderen könnten auch schnelle Asylverfahren Kri-
minalität vorbeugen. Denn sie schaffen schneller Klarheit 
über Verbleib oder Rückkehr und begrenzen lähmende 
Wartezeiten und die damit verbundene Unsicherheit und 
Frustration, die Kriminalität zumindest fördern dürfte.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. B.1.5.
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8   (Keine) Renaissance von Kulturalisie-
rungen in der Integrationspolitik 


Kulturelle Fragen haben in der Integrationspolitik lange 
Zeit kaum eine Rolle gespielt. Mittlerweile wird z. B. wie-
der darüber diskutiert, ob Flüchtlinge (die hauptsächlich 
aus muslimisch geprägten Ländern stammen) mit ihren 
Wertvorstellungen und Traditionen überhaupt integrier-
bar sind und ob es einer ausdrücklich formulierten ‚Leit-
kultur‘ bedarf. Dieser kulturalistische Integrationsdiskurs 
war auch populistisch und manchmal rassistisch. Der SVR 
begrüßt es sehr, dass die Regierung darauf nicht mit ei-
ner kulturalistischen Integrationspolitik reagiert hat. Zwar 
wurde in den Integrationskursen – dem institutionellen 
Rückgrat der Integrationspolitik – der Orientierungsteil 
ausgeweitet und in den Sprachkursen werden stärker 
Fragen des alltäglichen Zusammenlebens in Deutschland 
behandelt. Dies geschieht aber in der Form, dass Alltags-
wissen und grundlegende liberal-demokratische Prinzipi-
en vermittelt werden. Die Übernahme einer ‚deutschen 
Leitkultur‘ wird hier nicht gefordert. Dies ist auch deshalb 
zu begrüßen, weil staatliche Bildungsmaßnahmen die 
Übernahme von Werten nur begrenzt beeinflussen kön-
nen. Wichtiger ist hier der alltägliche Kontakt zur Mehr-
heitsbevölkerung.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. B.3.


9   Trotz ständiger Präsenz in Medien und 
Politik: Einstellungen sind vergleichs-
weise stabil


In den letzten Jahren waren die Themen Migration und 
Integration in den Medien und der politischen Debatte 
Dauerbrenner. Entsprechend bewertet die Bevölkerung 
sie auch als sehr wichtig. Davon zu unterscheiden sind 
aber die Einstellungen dazu. Hier zeigen Studien: Die 
Bevölkerung sieht Zuwanderung nicht grundsätzlich viel 
negativer. Einstellungen sind deutlich ‚träger‘, als die me-
diale Aufgeregtheit bisweilen erwarten lässt. Die Politik 
sollte ihr Augenmerk daher stärker auf diese grundsätz-
lichen Einstellungen richten, will sie die Bürgerinnen und 
Bürger erreichen. Wichtige Ansatzpunkte wären hier nach 
allen Erkenntnissen, räumliche und wirtschaftliche Segre-
gation zu vermeiden und Möglichkeiten der Begegnung 
im öffentlichen Raum zu schaffen – besonders in Schule, 
Arbeitsmarkt und Nachbarschaft.


Für weitere Informationen und Handlungsempfeh
lungen s. Kap. B.1.4.





		Geleitwort

		Vorwort

		Inhaltsverzeichnis

		Das Wichtigste in Kürze

		Neun Kernbotschaften



		A. Migration und Migrationspolitik

		A.1 Zu den empirischen Migrationsverhältnissen in Deutschland

		A.1.1 Erwerbsmigration: EU-Zuwanderung wird unterschätzt; Zuwanderung von Drittstaatsangehörigen nimmt zu

		A.1.2 Bildungs- und Ausbildungsmigration: Deutschland als Boomland für internationale Studierende

		A.1.3 Familiennach- und -mitzug: Flüchtlingszuzug in anderem rechtlichen Gewand

		A.1.4 Fluchtzuwanderung: außergewöhnliche Jahre



		A.2 Weichenstellungen in der Ausbildungs- und Erwerbsmigration

		A.2.1 Umsetzung von EU-Richtlinien: leichterer Zuzug für Ausbildung und Forschung

		A.2.2 Das „Punktebasierte Modell für ausländische Fachkräfte“ (PuMa): wertvolle Erkenntnisse aus einem gescheiterten Experiment

		A.2.3 Die Westbalkan-Regelung: kleine Rechtsänderung mit enormer Wirkung?

		A.2.4 Was ist das „aber“ bei „Nein, aber …“? Kopplung von strikterer Asylpolitik und Arbeitsmarktöffnung

		A.2.5 Abschied von der ‚akademischen Arroganz‘ und stärkere ‚Eigenproduktion‘ von Fachkräften: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz



		A.3 Familienmigrationspolitik: wenige, aber wichtige Änderungen

		A.3.1 Arbeitsmarktzugang für Familienangehörige unabhängig vom Status der Stammberechtigten

		A.3.2 Härtefallregelung für die ‚Deutsch vor Zuzug‘-Regel

		A.3.3 Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten: die Pool-Lösung

		A.3.4 Fazit: Weg von ‚alles oder nichts‘?



		A.4 Asyl- und Flüchtlingspolitik: Balanceakt zwischen Migrationskontrolle und Integrationsförderung

		A.4.1 Rückblick: Die Entwicklung der deutschen Flüchtlingspolitik

		A.4.2 Maßnahmen in Deutschland: Reform als Dauerzustand

		A.4.3 Die Europäische Union: Grenzschutz als kleinster gemeinsamer Nenner

		A.4.4 Fazit: Politik zwischen Lähmung und Reformreifer



		A.5 Rückkehrpolitik: das notwendige Übel

		A.5.1 Die Gruppe der Ausreisepflichtigen

		A.5.2 Entwicklung der Ausreisezahlen

		A.5.3 Neue Entwicklungen im Bereich der Abschiebung

		A.5.4 Änderungen bei der staatlichen Förderung freiwilliger Rückkehr

		A.5.5 Barrieren der Rückkehrpolitik

		A.5.6 ‚Spurwechsel‘ bei nicht erfolgter Rückkehr?

		A.5.7 Fazit





		B. Integration und Integrationspolitik

		B.1 Kleine Schritte auf dem Weg zu chancengleicher Teilhabe

		B.1.1 Bildung: gleichberechtigte Teilhabe als dauerhafte Herausforderung

		B.1.2 Arbeitsmarkt: Verbesserungen, aber Unterschiede bleiben

		B.1.3 Soziale Integration: Normalität im Altag

		B.1.4 Einstellungen zu Zuwanderung: Stabilität statt Stimmungsumschwung

		B.1.5 Kriminalität von und gegen Migranten und Migrantinnen



		B.2 Flüchtlinge im Fokus der deutschen Integrationspolitik

		B.2.1 Sprachförderung: viele Verbesserungen, viel zu tun

		B.2.2 Frühkindliche und allgemeine schulische Bildung: das große Engagement zeigt erste Fortschritte

		B.2.3 Berufsbildung: großes Interesse trotz bestehender Hürden

		B.2.4 Hochschulbildung: erste Erfolge bei der Integration von Flüchtlingen

		B.2.5 Arbeitsmarkt: Anerkennung, Qualifizierung, Begleitung

		B.2.6 Beratung und Begleitung: weiterhin hoher Informationsbedarf

		B.2.7 Ausblick: Regelsysteme weiterentwickeln



		B.3 Die deutsche Integrationspolitik und die (Leit-)Kulturdebatte

		B.3.1 Der Begriff der (Leit-)Kultur

		B.3.2 Die ‚Leitkultur‘ im öffentlichen Diskurs

		B.3.3 Wertevermittlung in Integrationsmaßnahmen

		B.3.4 Wertevermittlung in Erstorientierungsmaßnahmen

		B.3.5 Fazit: Aufgeregte Debatte – pragmatische Politik





		Anhang I: Verzeichnisse

		Abbildungen

		Tabellen

		Info-Boxen

		Abkürzungen

		Literatur



		Anhang II: Der Sachverständigenrat

		Die Stiftungsinitiative

		Die Mitglieder des Sachverständigenrats

		Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle

		Die beteiligten Stiftungen

		Impressum









cw_goldmannto
Dateianlage
SVR_Kernbotschaften_2019.pdf



 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

7. Arbeitshilfe „Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / Passbeschaffung 
für Menschen mit Duldung“  
Wenn Menschen mit unklarer Identität / ohne Pass nach Deutschland kommen, 
sind sie gesetzlich verpflichtet, daran mitzuwirken, ihre Identität zu klären. In 
manchen Ländern ist es sehr schwierig oder unmöglich, einen Pass oder 
Identitätsnachweise zu beschaffen. Dennoch müssen Betroffene alles 
versuchen, was die Ausländerbehörde verlang, solange dies zumutbar ist. Die 
angehängte Broschüre (Arbeitshilfe_Mitwirkungspflichten_September2019) will 
Menschen mit Duldung die Anforderungen an ihre Mitwirkung erklären und 
zeigen, wie sie die Mitwirkung dokumentieren müssen um mögliche Sanktionen 
zu vermeiden. Aber auch hier gilt, dass jeder Fall anders gelagert ist und ein 
Merkblatt keine Beratung ersetzen kann. Im Zweifelsfall sollten Betroffene 
immer auch eine der Migrations- oder Flüchtlings- und 
Integrationsberatungsstellen in Würzburg aufsuchen.  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft 
für Ihr großartiges Engagement. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail.  

 

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
file://///CWFileCluster/UserHomes$/CW_GoldmannTo/goldmann/Signatur%20Goldmann/www.caritas-wuerzburg.org
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Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / 


Passbeschaffung für Menschen mit Duldung  
 


Vorwort 


 


Diese Arbeitshilfe richtet sich an Menschen mit Duldung. Sie haben eine Duldung? Die Anforderungen an 


Ihre Mitwirkung werden erklärt. Die Arbeitshilfe soll Ihnen helfen, Ihre Mitwirkung zu dokumentieren. Sie 


soll Ihnen helfen, Ihre Rechte und Pflichten zu kennen – und Sanktionen zu vermeiden. 


 


Dieses Merkblatt ersetzt keine Beratung! Jeder Fall ist anders! Lassen Sie sich unbedingt von einer speziali-


sierten Beratungsstelle oder einer*m fachkundigen Rechtsanwält*in beraten. 


Wichtig sind zum Beispiel diese Fragen: 


– Was müssen Sie konkret tun? 


– Welche Folgen kann das haben? 


– Was kann passieren, wenn Sie nicht mitwirken? 


 


Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen des Thüringer IvAF-Netzwerks BLEIBdran gern mit Rat und Tat 


zur Seite:  


 


Institut für Berufsbildung und Sozial-


management gGmbH 


Koordination/Berufliche Beratung 


Projekt BLEIBdran 


Flüchtlingsrat Thüringen e.V. 


 


Projekt BLEIBdran  


 


Diako Thüringen 


 


Projekt BLEIBdran 


 


Wallstraße 18 


99084 Erfurt 


Schillerstraße 44 


99096 Erfurt 


Friedrich-Naumann-Straße 4  


04626 Schmölln 


Tel.: 0361 511500-25 


christiane.welker@ibs-thueringen.de 


www.ibs-thueringen.de 


Tel.: 0361 518051-26  


beratung@fluechtlingsrat-thr.de  


www.fluechtlingsrat-thr.de 


Tel.: 0176 -57805609 


s.fischer@diako-thueringen.de 


www.diako-thueringen.de 


 


 


1 Was sind Mitwirkungspflichten? 


 


Sie haben eine Duldung. Sie haben keinen Pass und/oder Ihre Identität ist nicht geklärt? Dann müssen Sie 


mitwirken, Ihre Identität zu klären und/oder einen Pass zu besorgen. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet 


(§§ 3, 48 Abs. 3, 82 AufenthG; § 15 Abs. 2 Nr. 6 AsylG). 


 


In manchen Fällen ist es schwierig oder unmöglich, einen Pass und/oder Identitätsnachweise zu beschaffen. 


Ein Identitätsnachweis ist zum Beispiel eine ID-Card oder eine Geburtsurkunde. Ein Zeugnis aus dem Her-


kunftsland oder eine Taufurkunde können einen Hinweis auf Ihre Identität geben.  


 


Sie müssen alles versuchen, was die Ausländerbehörde verlangt – solange es zumutbar ist. Das sind Ihre 


Mitwirkungspflichten. 


 


Ein Pass ist in der Regel Voraussetzung für eine Abschiebung oder eine Ausreise. Bei manchen Ländern 


reicht dafür auch ein Passersatz. Nicht in alle Länder wird abgeschoben.  


 


Gleichzeitig ist ein Pass in der Regel Voraussetzung für eine Aufenthaltserlaubnis – z. B. nach Beendigung 


der Ausbildung (§ 18a AufenthG), bei guter Integration (§§ 25a, b AufenthG) oder über die Härtefallkom-


mission (§ 23a AufenthG). 
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Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / 


Passbeschaffung für Menschen mit Duldung  
 


2 Was kann passieren, wenn Sie nicht mitwirken? 


 


Sie helfen nicht mit, Ihre Identität zu klären und/oder einen Pass zu besorgen? Das kann Folgen haben: 


 


a) Arbeitsverbot 


Die Ausländerbehörde kann Ihnen ein Arbeitsverbot geben (§ 60a Abs. 6). Das geht nur, wenn es keine an-


deren Gründe gibt, weshalb Sie nicht abgeschoben werden können. Solche Gründe können z.B. sein: In Ihr 


Land wird generell nicht abgeschoben; Ihr Land stellt generell keine Pässe aus; Ihr Ehepartner oder Ihre Kin-


der haben eine Aufenthaltserlaubnis. 


 


b) Leistungskürzung 


Das Sozialamt kann Ihnen für sechs Monate die Leistungen kürzen (§ 1a AsylbLG). Das heißt, Sie bekommen 


weniger Geld. Wenn Sie weiterhin nicht Ihren Mitwirkungspflichten nachkommen, kann das verlängert wer-


den. Das geht nur, wenn es keine anderen Gründe gibt, weshalb Sie nicht abgeschoben werden können. 


 


c) Residenzpflicht 


Die Ausländerbehörde kann eine Residenzpflicht verhängen (§ 61 Abs. 1c Nr. 3 Satz 2). Das bedeutet, dass 


Sie Ihren Landkreis oder Ihre Stadt nur noch mit Erlaubnis der Ausländerbehörde verlassen dürfen. 


 


d) Duldung für Personen mit ungeklärter Identität 


Sie haben falsche Angaben über Ihre Identität gemacht? Oder Sie helfen nicht mit, ihren Pass zu beschaf-


fen? Dann können Sie eine „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ (§ 60b AufenthG) bekommen. 
Das ist eine sehr schlechte Duldung. Personen mit dieser Duldung haben ein Arbeitsverbot und eine Wohn-


sitzauflage. Die Zeit in der „Duldung für Personen mit ungeklärter Identität“ gilt nicht als Aufenthaltszeit für 


Bleiberechtsregelungen (zum Beispiel nach §§ 25a, b AufenthG oder für die neue Ausbildungs- oder Be-


schäftigungsduldung nach §§ 60c, 60d AufenthG). 


 


e) Mitwirkungshaft 


Sie sind nicht zu einem angeordneten Termin bei der Botschaft gegangen? Oder Sie sind nicht zu einem an-


geordneten Termin beim Amtsarzt gegangen? Dann kann die Ausländerbehörde Mitwirkungshaft anordnen 


(§ 62 Abs. 6 AufenthG). 


 


f) Weitere Folgen 


In manchen Fällen können Sie sogar eine Strafe (Geld oder sogar Gefängnis) (§§ 98 Abs. 5, 95 Abs. 1 Nr. 5 


AufenthG) bekommen. Es kann sein, dass Ihnen die Abschiebung nicht angekündigt wird (§ 60a Abs. 5 S. 5 


AufenthG). Es kann sein, dass Sie vor der Abschiebung in Abschiebehaft (§ 62 AufenthG) oder in den Ausrei-


segewahrsam (§ 62b Abs. 1 Satz 1 AufenthG) kommen. 


 


 


3 Was genau müssen Sie tun, um mitzuwirken? 


 


Die Ausländerbehörde muss Ihnen sagen, was genau Sie konkret machen müssen (§ 82 Abs. 3 AufenthG), 


damit Ihre Mitwirkungspflicht erfüllt ist. Lassen Sie sich das schriftlich geben. 


 


Was die Ausländerbehörde verlangt, muss zumutbar sein.  
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Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / 


Passbeschaffung für Menschen mit Duldung  
 


Beispiele für nicht zumutbare Mitwirkungshandlungen können sein: 


 


 Die Abgabe von politischen oder religiösen Erklärungen, die nicht mit dem deutschen Recht verein-


bar sind, ist nicht zumutbar.  


 Der Besuch der Botschaft bringt Ihre Verwandten in große Gefahr? Das müssen Sie der Ausländer-


behörde gut erklären – am besten schriftlich. 


 Sie waren schon drei Mal bei einer Botschaft? Es ist nicht zumutbar, Sie immer wieder dorthin zu 


schicken, obgleich Sie schon mehrmals dort waren.  


 


 


4 Finanzierung der Mitwirkung 


 


Sie bekommen Geld vom Sozialamt? Dann können Sie für die Mitwirkung (z. B. Fahrt zur Botschaft, Vertrau-


ensanwalt, Kosten für den Pass) Geld vom Sozialamt bekommen (§ 6 Abs. 1 AsylbLG). Dafür müssen Sie vor-


her einen Antrag beim Sozialamt stellen. 


 


 


5 Nachweis der Mitwirkung 


 


Sie müssen Ihre Mitwirkung nachweisen. Das ist Ihre Pflicht. Die Tabelle im Anhang soll Ihnen dabei helfen. 


Damit können Sie der Ausländerbehörde zeigen, was Sie gemacht haben. 


 


Dokumentieren Sie jeden Schritt so genau wie möglich. Darüber hinaus müssen Sie alle Beweise sammeln. 


Alle Nachweise sollten Sie an die Tabelle anhängen, z. B.: 


 


– Kopie der Passanträge 


– Schreiben/Merkblätter der Botschaft 


– Schreiben an Familie/Freund*innen im Herkunftsland 


– Schreiben an Rechtsanwält*innen im Herkunftsland 


– Belege über Postsendungen/Fax 


– Fahrscheine zur Botschaft/Konsulat 


– Fotos 


 


Haben Sie Zeug*innen? Schreiben Sie Namen und Geburtsdaten in die Tabelle. 


 


Es kann auch hilfreich sein, Fotos von sich selbst zu machen. Zum Beispiel in der Botschaft/dem Konsulat. 


Gut ist, wenn man das Datum erkennt. Nehmen Sie z. B. eine Tageszeitung mit auf das Foto. 


  


Sie haben keinen Nachweis von einem Gespräch? Machen Sie sofort nach dem Gespräch ein Gesprächspro-


tokoll aus Ihrer Erinnerung. Die Vorlage Gesprächsprotokoll kann dabei helfen. 


 


Als Beweis Ihrer Mitwirkung können Sie die Tabelle zusammen mit allen gesammelten Nachweisen der Aus-


länderbehörde vorlegen. Machen Sie sich vorher unbedingt eine Kopie! 
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Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung / 


Passbeschaffung für Menschen mit Duldung  
 


Quellenangaben: 


 


Weiser, Barbara/Röder, Michael (2018): Passbeschaffung und Mitwirkungspflichten von Personen mit einer 


Duldung, bei Asylsuchenden und bei Schutzberechtigten – ein Leitfaden für die Beratung. Caritasverband für 


die Diözese Osnabrück e.V., online unter: https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uplo-


ads/2018/11/%E2%80%9EBeratungsleitfaden-zu-Passbeschaffung-und-Mitwirkungspflicht-bei-Personen-mit-einer-


Duldung-bei-Asylsuchenden-und-Schutzberechtigten%E2%80%9C.pdf. 


 


 


Anhänge 


 


Auf den folgenden Seiten finden Sie ein fiktives Beispiel, wie die Tabelle zur Dokumentation Ihrer Mitwir-


kung ausgefüllt werden kann. Auch finden Sie ein fiktives Beispiel für das Gesprächsprotokoll. Diese Bei-


spiele sollen Ihnen zeigen, wie die Tabelle bzw. das Gesprächsprotokoll aussehen könnten. 


 


Danach finden Sie jeweils Blanko-Vordrucke für die Tabelle und das Gesprächsprotokoll, die Sie selbst aus-


füllen können. 
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Anhang II: Gespächsprotokoll zur Dokumentation der Mitwirkung (Beispiel) 
 


 


Datum / Uhrzeit:   30. 07.2019, 10.15 Uhr 
 
gesprochen mit:   Frau Ahmadi / Botschaft XY 


 


(X) telefonisch (ggf. Telefonnummer: 030 12345678)  
(  ) persönlich 


(  ) andere (z.B. Skype)  


 


Zeug*innen:   Herr Bela Bali, geb. 20.09.1980 


 


Inhalt des Gesprächs: 
 


Ich habe bei der Botschaft angerufen. Am Telefon habe ich mit 
Herrn Ahmadi gesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich einen 
Pass benötige. Er hat mich gefragt, wofür ich den Pass brauche. 
Ich habe ihm erklärt, dass ich ohne Pass keine Arbeitserlaubnis 
von der Ausländerbehörde bekomme. Er hat gesagt, dass ich 
persönlich vorbei kommen muss. Er hat mir einen Termin für den 
25.08.2019 gegeben. 







 


 


Gespächsprotokoll zur Dokumentation der Mitwirkung (Blanko-Vordruck zum selbst 


Ausfüllen) 
 


 


Datum / Uhrzeit:   …………………………………………………………………………………………………………….... 
  


 


gesprochen mit:  ………………………………………………………………………………………………………………  
  
 


(  ) telefonisch (ggf. Telefonnummer: ……………………………………………)                      


(  ) persönlich 


(  ) andere (z.B. Skype: …………………………………………………………………....)  
 


 


Zeug*innen:  ………………………………………………………………………………………………………………   


 


 


Inhalt des Gesprächs: 
 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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